
 
 
 
 
 
Boarding Association Berne 
c/o Kilian Baeriswyl 
Gfellerstrasse 34 
3175 Flamatt 
 
Telefon  +41 79 448 96 90 
kilian.baeriswyl@snowboardregion-nordwest.ch 
www.snowboardregion-nordwest.ch  
 

 
 
 

 

 

Ridervertrag Saison 12/13 

Zwischen der 
 
Boarding Association Berne ("BABE"), vertreten durch Kilian Baeriswyl (Nachwuchsverantwortlicher 
im Bereich Freestyle/Snowboardcross), Gfellerstrasse 34, 3175 Flamatt  
 
und 
 
  
 
  
("Athlet/in"). (Bitte Namen, Vornamen und Adresse aufführen) 
 
 
Der/die Athlet/in wird während der Saison 12/13 im Rahmen der Nachwuchsförderung in einem 
Team der BABE trainieren. Um einen geordneten Trainingsverlauf sicherzustellen, vereinbaren die 
BABE und der/die Athlet/in folgendes: 
 
 
1. Teamrules 

Ich stehe hinter den BABE Teamrules:  

Erfolg 

 Ich will gewinnen 

 Ich gebe immer mein Bestes 

Fairness & Respekt  

 Ich stehe für fairen Sport 

 Ich verhalte mich anderen gegenüber respektvoll 

 Ich spreche eine klare Sprache 

 Ich bin offen und ehrlich  
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Vorbild 

 Ich verhalte mich stets vorbildlich 

 Ich bin immer positiv eingestellt 

 Ich trage Sorge zur Umwelt. 

Teamgeist  

 Ich bin stolz darauf in einem BABE-Team zu sein, denn Snowboarden ist unsere gemein-
same Leidenschaft und ich trage zu einem guten Teamgeist bei.  

 
 
2. Allgemeines 

 Ich bin cool und clean! Während Trainingseinheiten und Wettkämpfen verzichte ich auf Al-
kohol und Rauchwaren. Cannabis und andere Drogen in jeglicher Form sind für mich immer 
tabu. 

 Ich nehme keine Zusatznahrung (Supplemente) oder anderen Präparaten ohne vorherige 
Absprache mit dem Trainer. 

 Die Anweisungen der Trainer befolge ich. Dasselbe gilt für alle Informationen und Anwei-
sungen der Bergbahnen und ihrer Mitarbeiter. Selbstverantwortung und Verlässlichkeit ist 
unabdingbare Voraussetzung für einen geordneten Trainingsverlauf. 

 Vor jedem Training oder Event informiere ich mich rechtzeitig auf www.snowboardregion-
nordwest.ch und besuche mindestens einmal wöchentlich die Website. 

 
 

3. Trainings (Hallen- und Schneetrainings) 

 Die Teilnahme an den Trainings bei den angemeldeten Trainingsmodulen ist für den/die 
Athleten/in obligatorisch. Anfangs- und Endzeiten sind verbindlich. Anfangs Saison erhält 
jede/r Athlet/in einen persönlichen Trainingsplan. Dieser Plan ist verbindlich. Fernbleiben 
ohne vorgängige Abmeldung beim Trainer wird beim ersten Mal mit einer Verwarnung ge-
ahndet, im Wiederholungsfall jeweils mit einer Busse von CHF 50.--. Wiederholte unent-
schuldigte Absenzen können zum Ausschluss aus dem Team führen. Die entstandenen 
Kosten werden dem/der abwesenden Athleten/in in Rechnung gestellt. 

 Der/die Athlet/in kann während der laufenden Saison auf die Empfehlung des Trainers in 
eine höhere oder tiefere Trainingsgruppe umgeteilt werden. Die entsprechende Mehr- oder 
Minderkosten werden in Rechnung gestellt oder gutgeschrieben. 

 Begründete Trainingsabsenzen sind dem Trainer frühzeitig (bei Gletschertraining mind. drei 
Wochen und bei Hallentraining mind. 24 Stunden im Voraus) bekannt zu geben. 

 Der Trainer ist über eine Verspätung resp. ein verfrühtes Trainingsende im Voraus zu in-
formieren. 

 
 
4. Wettkampfteilnahme, An- und Abmeldung 

 Anfangs Wettkampfsaison wird mit jedem/r Athlet/in ein individueller Wettkampfplan ausge-
arbeitet. 

 Der/die Athlet/in wird anhand dieses Wettkampfplans an die Rennen angemeldet. Die An-
reise wird entsprechend geplant und das Hotel wird zu gegebener Zeit gebucht. Bei einem 
Fernbleiben oder auch bei einer zu späten begründeten Abmeldung werden die entstande-
nen Kosten vollumfänglich dem/r Athlet/in in Rechnung gestellt.    

 Der Trainer ist befugt, während der laufenden Saison den Wettkampfplan in Rücksprache 
mit dem/r Athleten/in anzupassen.    
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 Der/die Athlet/in hat den Trainer über die Teilnahme an zusätzlichen, nicht durch die BABE 
betreuten Wettkämpfen zu informieren. 

 
 
5. Clubmitgliedschaft 

 Jede/r Athlet/in muss Mitglied eines offiziellen Snowboardclubs (Swiss-Snowboard ange-
schlossen) mit Sitz im Kanton Bern sein. Der Clubbeitrag ist gemäss Vorgaben des Clubs 
selber zu bezahlen. 

 
 
6. Kostenbeitrag 

 An die aus dem Trainingsbetrieb der BABE entstehenden Kosten leistet jede/r Athlet/in ei-
nen Kostenbeitrag, dessen Höhe sich je nach Trainingsgruppe und gewählten Trainingsmo-
dulen berechnet. Als Grundlage gilt die aktuelle Preisliste. Der Kostenbeitrag wird von der 
BABE in Rechnung gestellt und ist mit dem entsprechenden Einzahlungsschein nach den 
vereinbarten Zahlungszielen zu begleichen. 

 
 
7. Teambekleidung, Sponsoren, Unterstützungsbeitrage, offizielle Veranstaltungen 

 Der/die Athlet/in verpflichtet sich, die vorgeschriebene Teambekleidung, Ausrüstung und 
entsprechende Sponsorenlabels im Rahmen von Trainings und Wettkämpfen vorschrifts-
gemäss zu tragen.  

Freestyle-Teams 
- Training: Jacke und Hose 
- Wettkampf: Jacke und Hose  

SBX-Teams 
- Training: Jacke und Hose 
- Wettkampf An- und Abreise, Podest, Fotos: Jacke und Hose  
- Wettkampf: aus aerodynamischen Gründen nur Hose obligatorisch  

Regelung für A/B-Kader Athleten, Team Freeride, Basis ohne Module  
- Tragen der Teamkleider erwünscht (freiwillig) 
- BABE Batch ist auf Hosen und Jacke selbständig anzunähen und bei Wettkämpfen zu 

tragen.  
- Verbandssponsoren-Batches der BABE sind auf Hosen und Jacke selbständig aufzunä-

hen, insofern kein Interessekonflikt mit Swiss-Snowboard oder persönlichen Sponsoren 
besteht.  

 Jedes Board muss zwischen Bindung und Nose mit einem BABE-Kleber bestückt werden. 

 Persönliche Sponsoren können und sollen gesucht werden. Vor Vertragsabschluss ist ein 
Vertragsentwurf dem Nachwuchsverantwortlichen vorzulegen. Bei Interessens- oder Bran-
chenkonflikten haben die Verbands- bzw. Teamsponsoren in jedem Fall Vorrang. Die 
Teambekleidung der BABE ist trotz eines persönlichen Sponsors gemäss den Teamrules zu 
tragen. Die BABE und der Trainer haben das Recht auf Einsicht in alle entsprechenden Ver-
träge des/der Athleten/in. 

 Die BABE und der Trainer sind über Unterstützungsbeiträge von Dritten (Clubs, Swiss 
Olympic, Sporthilfe) zu informieren. 

 Der/die Athlet/in ist verpflichtet, an offiziellen Anlässen der BABE, die von der BABE so de-
klariert werden (Sponsorenanlässe, Versammlungen und ausserordentliche Events) und in 
Abstimmung mit dem sportlichen Terminkalender, anwesend zu sein. 
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8. Sicherheit und Haftung 

 Die Versicherung ist Sache des/der Athleten/in. Der/die Athlet/in wird hiermit ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass wettkampfmässiger Snowboardsport (inkl. Trainings) von einigen 
Versicherungen als erhöhtes Risiko eingestuft wird und zu Leistungskürzungen führen 
kann, sofern keine Zusatzversicherungen abgeschlossen werden. Auf Verlangen hat der/die 
Athlet/in der BABE gegenüber den Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes 
zu erbringen. 

 Eine Gönnerschaft (Einzel- oder Familiengönner) bei der REGA ist für alle Athlet/innen obli-
gatorisch. Die BABE kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. 

 Die Haftung der BABE, des Trainers und anderer mit dem Training und Betreuung betrau-
ten Personen ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. 

 Jede/r Athlet/in ist für sich selbst verantwortlich. Es kann keine ständige Überwachung/Be-
treuung garantiert werden, da teilweise im Gletscher- und Schneetraining auch in ungeführ-
ten Kleingruppen gearbeitet wird. 

 Es ist allen Athleten/innen strikte untersagt, während des Trainings und anderen Teaman-
lässen markierte Pisten zu verlassen. Ebenso ist es verboten, sich von seiner Gruppe zu 
entfernen oder alleine zu fahren ohne Absprache mit dem Trainer. 

 

Wer gegen Bestimmungen dieses Ridervertrages verstösst, den Anweisungen der Trainer zuwi-
derhandelt oder die Teamrules missachtet, kann ohne Vorwarnung suspendiert oder aus dem 
Team ausgeschlossen werden. Daraus entstandene Kosten gehen zu Lasten des/r Athlet/in. An-
spruch auf Rückzahlung bereits getätigter Zahlungen kann von suspendierten oder ausgeschlos-
senen Athleten/innen nicht geltend gemacht werden. 

 
 
9. Verwendung der Daten durch Verbandsponsoren: 

Ja      Nein  
 Ich bin einverstanden, dass die BABE meine Kontaktdaten der Valiant Bank für de-

ren Eigenbedarf (z.B. Mailings) mitteilt. 
 

Ja      Nein  
 Ich bin einverstanden, dass die Valiant Bank mich als Teamfahrer/in auf der Valiant 

Bank Webseite mit Foto und Namen erfasst und meine Resultate publiziert. 
 
 
 
Für die Boarding Association Berne Der/die Athlet/in 
 
 
 
    
Kilian Baeriswyl 
 
 
 
 
Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift  
des gesetzlichen Vertreters     


